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die Behaudlungsweise darnach emgerichrel werde» müsse

Zum Theil, und nicht im Uebermaße getrieben, sei das

Auswendiglernen vvn Liedern und Sprüchen bier
am Platze, und in dieser Hinsicht billigt er selbst, vom
pädagogischen Standpunkte aus, die Aufnabmc des
Katechismus als Spruchbuch iu die Volksschule, Vorzuglich
viel hänge das Bleiben des Stoffes von zweckmäßiger
Wiederholung ab, daber er dieselbe schon wegen des

spätern Konfirmationsunterrichts recht angelegentlich
empfiehlt, — Als zweites Mittel zur Lösung der Aufgabe
stellt dem Verfasser sich die Erbauung dar, Dieselbe
besteht in gemeinsamem Gebete, in Vorlesung biblischer
Abschnitte und religiöser Lieder und in der Schlußparä-
nese. Letztere soll kurz, kräftig, eindringlich sein, einen

wichtigen Punkt herausheben und sich auf Vorfälle,
Jahreszeit und Fcstzeit beziehen, - Vvn den

Bedingungen zur Lösung der Aufgabe, welche der Schluß der
Abhandlung cntbält, beben wir nur die persönliche
hervor. Wir sind völlig einverstanden mir dem Vers,,
daß bei keinem Unterrichte die Persönlichkeit des Lehrers
von solcher Wichtigkeit sei, wie bet diesem. Nicht nur
in Hinsicht seines Charakters, sondern auch ganz
vorzüglich in Hinsicht ans die pädagogischen Eigenschaften
sind die Anforderungen-, welche mau an den Geistlichen
als Religionslehrcr stellt, weit bedeutender, als bei
keinem andern Fachlehrer,

Noth- und Hilssbüchleiu, oder belehrende Bor
schrisien über die Behandlung schennodrer und in
plötzliche Lebensgefahr gerathener Menschen, Zum
Gebrauche für Schulen von einein Schulmanne
bearbeitet. Mit Abbildungen der wichtigsten
Giftpflanzen. Brach, K Kr. Karlsruhe l^4B 8,
24 Seiten,

Diese kleine Schrift soll nach einer Verfügung des

Ministeriums des Inner» m sämmtlichen großberzoglicb
badischen Schulen zum Gebrauche eingefübrt sein, Sie
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behandelt allerdings Gegenstände and der praktischen
Naturkunde, welche in eine Volksschule besser als maw
cher gelebrre Kram paßt, den man in neuester Zeit auch
ans dieses Gebiet hinüber zu ziehen bemüht ist. Die
Darstellung ist kurz, beschränkt sich nur auf das Notb-
wendige, die Sprache klar und gemein verständlich, der

Inhalt aber folgender: Auf einige „allgemeine
Vorschriften", welche in Fällen von Scheintod und
andern Lebensgefahren zu beobachten sind, folgen „besondere

Vorschriften", welche anzuwenden sind: I. bei
Ertrunkenen, II, bei Erfrorenen, III. bei Erhängten
oder Erwürgten, !V. bei solchen, die in schädlichen
Luftarten erstickt sind, V. bei solchen, die vom Blitze
getroffen worden sind, VI. bei solchen, die von einer Höhe
herabgestürzt find, VII. bei Personen, welche von
wüthenden oder der Wuth verdächtigen Thieren: Hunde»,
Katzen oder Füchsen gebissen worden, VIII. bei Vergifteten,

IX. bei Verbrennungen, Endlich folgt zur
Erklärung der schwarzen Abbildungen von 19 Giftpflanzen
eine kurze Beschreibung einer jeden derselben. Da die
letztere Materie schon so vielfach und gut bearbeitet
worden ist, so hätte ihre Berührung, denn mehr ist
es doch eigentlich nicht, bier auch füglich wegbleibe»
können.

Schon der angedeutete Inhalt wird das Schriftchen
manchem Lehrer der Volksschule, der seinen Kindern
lieber Nabrung als Wind bietet, zur Benutzung beim
Unterrichte in der Naturkunde empfeblcu. Gleichwohl
drängte sich uns auch hier wieder die Ueberzeugung
auf, daß es sehr schwer sei, selbst etwas Gutes und
Heilsames in der Volksschule ohne Anstoß und Aergerniß
zur Sprache zu bringen, und die „Klystiere", welche
nach den im Büchlein enthaltenen Vorschriften wieder-
bolt gesetzt werden müssen, dürften demselben hie und
da mebr Schulen schließen als öffnen. Mit Dingen,
wie Klystiere sind, hat sich der Lehrer in der Volksschule

in Acht zu nehmen. Ucberhaupt wird sich je
länger je mehr die Nothwendigkeit Heransstellen, daß
der anfS Leben ang ew an d te Schulunterricht eigentlich
erst in Sonntagsschulen für das reifere Jugendaltcr
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gehöre, — Apropos! Eine Untersuchung über das

Schickliche im Gebiete der Volksschule wäre schon

lange am Platze gewesen. Bis die Frage aber entschieden

ist, wäre den zahlreichen Schulschriftstcllcrn dringend
zu empfehlen, in diesem Punkte etwas skrupulöser zu

sein. Wehe dem, der eines dieser Kleinen ärgert! Und

häufig sind die Freunde der lieben Jugend gerade
diejenigen, welche ihr am meisten Aergerniß geben.

K.

Gesänge der aargauischen Wehrmänner,
im Auftrage der hohen Militärkommission
gesammelt und grvßtentheils dreistimmig eingerichtet

von I. L. Nägelin, Musik - Oberinstrnktor.
Aarau, bei H. N. Sauerländer 1842. 8. broch.

S. 130. Preis 6 Batzen.

Das Büchlein hat keine Vorrede, und der Verfasser
sagt auch sonst nicht, wie es gcwöbnlich geschieht, wo's
nicht wahr ist, daß er mit demselben habe ein längst-
gefühltes Bedürfniß befriedigen wollen. Es war aber
auch nicht nöthig, daß das gesagt wurde! denn

Jedermann, der die Licdcrkrcise unsers schweizerischen Militärs

kennt, hat den Mangel einer Sammlung gntaus-
gewähltcr Lieder für dasselbe schon oft beklagt. Nicht
nur der Wehrmann, sondern auch jeder Vatcrlandsfrennd
muß daher das Gesangbuch des Hrn. Nägelin als eine

höchst willkommene Erscheinung begrüßen, und er sowobl
als die Militärbehörde des Aargau's, welche den um
die Militärmusik des Kantons so sebr verdienten Verf.
beauftragte, haben sich dicsfalls alle Anerkennung
erworben. Dieses Verdienst wird aber noch insbesondere
dadurch erhöht, einmal, daß die Sammlung fast durchweg

nur solche Lieder aufgenommen bat, welche im
Mund und Obr des Volkes bereits als Volkslieder
bewährt find; sodann daß dieselbe jedes Triviale und
Gemeine ausschließt, und nur denjenigen Liedern einen
Platz verstattet hat, welche das Diplom moralischen Adels
tragen und ungetrübte Ergüsse einer tugendbaftcn,
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